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BEKANNTMACHUNG 
Aufstellung Bebauungsplan- und Grünord-
nungsplan „Forth Nr. 11 – Wohnbauentwicklung 
östlich der Gotzmannstraße“; Aufstellungsbe-
schluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB / Frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB  
 
Der Marktgemeinderat des Marktes Eckental hat in 
seiner Sitzung am 03.12.2024 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungs- (BBPs) und 
Grünordnungsplans (GOPs) mit der Bezeichnung 
 
„Forth Nr. 11 – Wohnbauentwicklung östlich der 
Gotzmannstraße“  
 
beschlossen. Bereits in der Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses vom 15.10.2025 wurde der 
Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungs-
plans „Forth Nr. 11 – Wohnbauentwicklung östlich 
der Gotzmannstraße“ gebilligt und beschlossen, die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nach  
§ 13a BauGB als sogenannter „Bebauungsplan der 
Innenentwicklung“ und wird demzufolge im be-
schleunigten Verfahren durchgeführt. Die Voraus-
setzungen hierfür liegen vor, da es sich um eine  
 

Nachverdichtungsmaßnahme handelt, eine Fläche 
von weniger als 20.000 m² versiegelt und keine 
Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB (= Natura 
2000-Gebiete, FFH- und Vogelschutzgebiete) beein-
trächtigt werden. Für die Bebauungsplanaufstellung 
ist im beschleunigten Verfahren im Sinne des § 13a 
Abs. 3 Satz 1 Ziff. 1 BauGB keine Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB (strate-
gische Umweltprüfung) erforderlich. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes umfasst die Grundstücke mit den Flurnummern 
der Gemarkung: 116, 116/9, 116/11 - der Gemar-
kung Büg, weist eine Größe von ca. 0,25 ha auf und 
wird: 
 
im Norden durch das Grundstück mit der Fl.- 

Nr. 117 (Gmkg. Büg, Grünfläche), 
im Süden durch das Grundstück mit der Fl.- 

Nr. 116/6 (Gmkg. Büg, Wohnbauflä-
che), 

im Westen durch das Grundstück mit der Fl.- 
Nr. 116/5 (Gmkg. Büg, Wohnbauflä-
che) sowie 

im Osten durch das Grundstück mit der Fl.- 
Nr. 118 (Gmkg. Büg, Grünfläche) 
begrenzt. 

 
Die Lage und Abgrenzung ist aus dem nachfolgen-
den Kartenausschnitt ersichtlich (maßstabslos). 
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Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes ist es, Wohnbaufläche gemäß 
§ 4 BauNVO zu schaffen, um den Bedarf nach 
Wohnraum Rechnung zu tragen.  
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszule-
genden Unterlagen zum Vorentwurf (Planteil, textli-
che Festsetzungen, Begründung + Anhang) liegt in 
der Zeit vom  

 
05.02.2025 bis einschließlich 10.03.2025 

 
im Rathaus des Marktes Eckental (Markt Eckental | 
Bauverwaltung | Zi.Nr. UG1.09 | Rathausplatz 1 | 
90542 Eckental) während der Öffnungszeiten  
Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 Uhr, Di. zusätzlich 14:00 – 
18:00 Uhr oder nach Terminvereinbarung zur allge-
meinen Einsicht aus.  
 
Zusätzlich wird dies auch im Internet auf der Home-
page des Marktes Eckental unter https://ecken-
tal.de/bauleitplanverfahren/ veröffentlicht.  
 
Die Öffentlichkeit erhält hierdurch die Möglichkeit, 
sich frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Planung, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwick-
lung des überplanten Gebiets in Betracht kommen, 
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichten zu lassen. Ferner hat die Öffent-
lichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Während der vorgenannten Auslegungsfrist können 
beim Markt Eckental Anregungen und/oder Beden-
ken zum BBP/GOP persönlich/mündlich, fernmünd-
lich, schriftlich (auch digital) vorgebracht werden. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Da-
tenschutz - Grundverordnung) i. V. m. § 3 BauGB 
und dem BayDSG (Bayerisches Datenschutzge-
setz). Stellungnahmen ohne vollständige Absender-
angaben erhalten keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen können dem 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ entnommen werden, 
das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Eckental, 03.02.2025 
 
Markt Eckental 
 
gez.  
 
Ilse Dölle 
Erste Bürgermeisterin 
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